
Die Zeitschrift BDIZ EDI konkret – Journal für die implantologische Praxis wird vom Bundesverband der implantologisch 
tätigen Zahnärzte in Europa e.V. (BDIZ EDI) herausgegeben, mit über 5.800 Mitgliedern innerhalb und außerhalb Europas 
einer der größten implantologischen Verbände auf dem Kontinent. Das Fachjournal besteht jetzt schon seit 25 Jahren und 
enthält Beiträge über aktuelle gesundheitspolitische Entwicklungen, die speziell die Zahnarztpraxen betreffen, sowie ver-
bandsinterne Servicebeiträge. Weiterhin veröffentlicht die Zeitschrift in einem regelmäßigen Fortbildungskomplex Beiträge 
internationaler Wissenschaftler sowie Aktuelles aus Forschung und Wissenschaft. Die hohe Akzeptanz der Inhalte bietet 
einen positiven Image-Transfer auf die hochwertige Produktdarstellung und -bewerbung.
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Stärken Sie die Widerstandskraft 
des Zahnfl eischs

Klinisch bestätigte 
antibakterielle 
Wirksamkeit1,2

28x stärkere
Plaquereduktion2

Geeignet zur 
Implantatpfl ege

80 % der Verwender:innen
bestätigen ein angenehmes 
Mundgefühl nach dem 
Zähneputzen3

Stärken Sie die Widerstandskraft 

Geeignet zur 
Implantatpfl ege

mit 
Hyaluron-
säure

meridol® PARODONT EXPERT  ist die Zahnfl eischpfl ege mit System 
für Patient:innen, die zu Parodontitis und Rezession neigen

1 meridol® PARODONT EXPERT Zahnpasta, im Vergleich zu einer herkömmlichen Zahnpasta (1.000 ppm F-, NaMFP), nach 6 Monaten bei regelmäßiger Anwendung. Montesani, Sep. 2020, data on fi le.
2 meridol® PARODONT EXPERT Mundspülung, im Vergleich zu einer herkömmlichen Mundspülung (200 ppm F-, NaF), nach 6 Monaten mit 2x täglicher Anwendung, Montesani, Juni 2022, data on fi le.
3 Home Usage Test mit meridol® PARODONT EXPERT Zahnpasta, 143 Verwender:innen mit schweren Zahnfl eischproblemen, Deutschland, 2022.   
* Apotheken und Online.

Exklusive 
Verfügbarkeit*

Gratis Muster 
für Patient:innen 
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Abrechnung & Recht

Die vom Behandler gelieferten Begrün-
dungen seien allesamt nicht geeignet, 
den Anforderungen des §5 Abs. 2 GOZ 
entsprechend ein Überschreiten des 2,3-
fachen Gebührensatzes zu rechtfertigen. 
Der allgemeine Hinweis auf die hochgra-
dige craniomandibuläre Dysfunktion, die 
Myo-/Arthropathie und den allgemeinen 
Krankheitszustand genügten nicht, um 
bei jeder zahnärztlichen Leistung den
3,5-fachen Gebührensatz in Ansatz zu 
bringen. Die Schwierigkeit einer Leistung 
sei individuell und leistungsbezogen auf 
die einzelne Gebühr zu begründen und 
könne nicht auf die gesamte Honorarfor-
derung ausgedehnt werden. Die beklagte 
Beihilfestelle gehe daher zu Recht davon 
aus, dass es auch bei einer insgesamt 
komplexen und schwierigen Behandlung 
einzelne Behandlungsmaßnahmen geben 
könne, die als durchschnittlich oder auch 
unterdurchschnittlich zu bewerten seien. 
Nur dann, wenn bei einer konkreten Leis-
tung eine überdurchschnittliche Erschwer-
nis im Sinne von §5 Abs.2 GOZ vorliege 
bzw. sich eine generell bei der gesamten 
Behandlung gegebene Erschwernis kon-
kret auswirke, lasse § 5 Abs. 2 GOZ in 
Bezug auf diese konkrete Einzelleistung 
einen höheren als den 2,3-fachen Gebüh-
rensatz zu, wobei dies bezogen auf die 
Einzelleistung verständlich und nachvoll-
ziehbar zu begründen sei. Pauschale und 
formelhafte Schlagworte ohne konkreten 
Patientenbezug genügten diesen Anfor-
derungen nicht. Zudem sei es nicht zu-
lässig, wenn der Zahnarzt in seinen ergän-
zenden Stellungnahmen zur Begründung 
des Überschreitens des Schwellenwertes 
Ausführungen mache, die nicht den An-
gaben auf der ursprünglichen Honorar-
rechnung entsprächen, er also einen gänz-
lich neuen Grund nachreiche. Denn ver-
spätet vorgebrachte neue Erwägungen, 
die in der Begründung der bisherigen
Rechnung keine Stütze fänden, seien un-
zulässig, soweit sie über eine Erläuterung 
im Sinne des § 10 Abs. 3 Satz 2 GOZ hi-
nausgingen.

Der VGH Bayern ließ mit Beschluss vom 
12.03.2020 die Berufung der Patientin

wegen grundsätzlicher Bedeutung der 
Rechtssache hinsichtlich der Frage zu, ob 
ein Nachschieben von Gründen durch den 
Zahnarzt auch im Verfahren noch mög-
lich sei.

Im Berufungsverfahren wurde noch um 
158,91 € gestritten. Die Patientin konnte 
eine weitere Beihilfe in Höhe von 74,91 € 
erstreiten und damit im Rechtswege ins-
gesamt 118,87 € (bei einer Verfahrens-
dauer von knapp sechs Jahren!).

Die Ausführungen des VGH 
zum Verhältnis Beihilferecht – 
Gebührenrecht

Der VGH Bayern betont zunächst die all-
gemeinen Grundsätze der Beihilfegewäh-
rung, die man auch als Behandler kennen 
sollte:

Angemessen und damit beihilfefähig sind 
Aufwendungen, die dem Zahnarzt nach 
Maßgabe der GOZ zustehen (BVerwG, 
20.03.2008 – 2 C 19.06 –, Rz. 17). Die 
angesetzten Rechnungsbeträge sind bei-
hilferechtlich als angemessen anzusehen, 
wenn der Zahnarzt diese bei zutreffen-
der Auslegung der Gebührenordnung zu 
Recht in Rechnung gestellt hat (BVerwG, 
30.05.1996 – 2 C 10.95 –, Rz. 23).

Zu den Bemessungskriterien des §5 GOZ 
führt der VGH Bayern aus:

„Die Annahme von Besonderheiten der 
Bemessungskriterien im Sinne von § 5 
Abs. 2 Satz 4 GOZ setzt voraus, dass die 
Besonderheiten gerade bei der Behand-
lung des betreffenden Patienten, abwei-
chend von der großen Mehrzahl der Be-
handlungsfälle, aufgetreten sind. Dem
Ausnahmecharakter des Überschreitens 
des Schwellenwertes widerspräche es, 
wenn schon eine vom Arzt allgemein 
oder häufig, jedenfalls nicht nur bei ein-
zelnen Patienten wegen in ihrer Person 
liegender Schwierigkeiten angewandte 
Behandlung als eine das Überschreiten 
des Schwellenwertes rechtfertigende Be-
sonderheit angesehen würde. Diese Be-

trachtungsweise ergibt sich bereits aus 
der in §10 Abs.3 Satz 1 GOZ enthaltenen 
Anordnung einer schriftlichen Begründung
beim Überschreiten des Schwellenwertes. 
Ob „Besonderheiten“ der Bemessungs-
kriterien im Sinne des zweiten Halbsatzes 
des §5 Abs.2 Satz 4 GOZ vorliegen, die 
ein Überschreiten des Schwellenwertes 
rechtfertigen, ist gerichtlich voll nach-
prüfbar.

Wann der Honoraranspruch des behan-
delnden Arztes fällig wird, regelt §10 GOZ.
Hierzu ist gem. §10 Abs.1 Satz 1 GOZ 
dem Zahlungspflichtigen eine dieser Ver-
ordnung entsprechende Rechnung nach 
der Anlage 2 zu erteilen, die insbesondere 
die in §10 Abs.2 GOZ aufgeführten Posi-
tionen enthalten muss. Soweit die be-
rechnete Gebühr das 2,3-Fache des Ge-
bührensatzes überschreitet, fordert §10 
Abs.3 Satz 1 GOZ zusätzlich, dass in sol-
chen Fällen dies auf die einzelne Leistung 
bezogen für den Zahlungspflichtigen ver-
ständlich und nachvollziehbar schriftlich 
begründet werden muss. Auf Verlangen 
ist die Begründung näher zu erläutern 
(§10 Abs.3 Satz 2 GOZ). Die Frage, ob 
der behandelnde Arzt, der eine Gebühr 
mit einem höheren als dem 2,3-fachen 
Satz abgerechnet hat, dies nach §10 Abs.3
Satz 1 GOZ gegenüber dem Patienten 
ausreichend begründet hat, ist damit eine 
Frage der Fälligkeit der Rechnung, die im 
Rahmen der formellen Voraussetzungen 
an die Rechnungsstellung zu prüfen ist, 
denn nur insoweit sind dem Beamten 
Aufwendungen entstanden. §10 Abs. 3 
Satz 1 GOZ betrifft damit nicht die mate-
rielle Rechtmäßigkeit des Vergütungsan-
spruches, also die Frage, ob die ärztliche 
Leistung medizinisch notwendig und an-
gemessen ist.

Legt man diesen Maßstab – also die Ab-
grenzung der formellen Voraussetzungen 
des Honoraranspruches nach § 10 GOZ 
und der materiellrechtlichen Anforderun-
gen für das Überschreiten des Schwellen-
wertes nach §5 Abs.2 GOZ – zugrunde, 
ergibt sich hieraus, dass der behandelnde 
Arzt im behördlichen sowie im verwal-
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Abrechnung & Recht

Nachträgliche Begründung  
nach § 10 Abs. 3 Satz 1 GOZ  
im Prozess

Ein im Vorhinein zuverlässig kaum ab-
schätzbarer Wert sind die Anforderun-
gen, die von Gerichten im Einzelfall an die 
Begründung nach § 10 Abs. 3 Satz 1 GOZ 
gestellt werden. Die Norm verlangt, dass 
bei Überschreitung des 2,3-fachen Stei-
gerungsfaktors „dies auf die einzelne Leis-
tung bezogen für den Zahlungspflich- 
tigen verständlich und nachvollziehbar 
schriftlich zu begründen“ ist. In der Regel 
interessiert die Begründung nicht den 
Zahlungspflichtigen, also den Patienten, 
sondern seine private Krankenversiche-
rung, oder – wie in dem hier zu bespre-
chenden Verfahren – die Beihilfe.

Der in zweiter Instanz vom Verwaltungs-
gerichtshof (VGH) Bayern am 23.03.2023 
(AZ: 24 B 20.549) in einem umfangreich 
begründeten Urteil entschiedene Fall ist 
ein Lehrbeispiel für den Ärger, dem zu-
nächst die Patienten, dann die den Patien-
ten behandelnden Zahnärzte ausgesetzt 
sind, wobei man sich in vielen Fällen ernst-
haft fragen muss, ob denn die mit solchen 
Verfahren dem Staat entstehenden Kos-
ten in irgendeinem vernünftigen Verhält-
nis zum streitigen Resthonorar stehen. 

Das hier zu besprechende Urteil ist ein 
Paradebeispiel für die Disharmonien in 
vielen zahnärztlichen Honorarstreitigkei-
ten. Dabei geht fast unter, dass der VGH 
sich hinsichtlich der nachträglichen Be-

gründung auf die Seite des behandeln-
den Zahnarztes schlug und diese generell 
und nicht nur als Verdeutlichung zulässt.

Der Fall

Die Patientin war zu 70 % beihilfeberech-
tigt. Die Zahnarztrechnung belief sich auf 
1.646,88 €. 70 % ergäbe also 1.152,82 €. 
Ihr Antrag auf Beihilfe datiert vom 
22.04.2017. Die Beihilfestelle hielt nur 
1.375,89 € für beihilfefähig und errech-
nete daraus eine Beihilfeleistung (70 %) 
von 963,12 €.

Die Patientin legte Widerspruch ein. Der 
Beratungszahnarzt der Beihilfestelle legte 
dar, weshalb bei den GOP 7050 und 7060 
der 3,5-fache Steigerungsfaktor nachvoll-
ziehbar sei, bei allen anderen Leistungen 
aber nicht. Darauf gewährte die Beihilfe-
stelle der Patientin eine weitere Beihilfe in 
Höhe von 12,66 € (70 % von 18,09 €).

Wegen der Differenz erhob die Patientin 
am 17.10.2017 Klage beim Verwaltungs-
gericht (VG) München. Im Rahmen des 
Klageverfahrens erläuterte ihr behandeln-
der Zahnarzt in drei Schreiben den bei der 
Patientin erhobenen Befund, ihre Grund-
erkrankung (CMD) und die daraus abzu-
leitende Behandlung und nahm auch zu 
einzelnen Abrechnungspositionen Stellung.

Das VG München gab der Klage mit Ur-
teil vom 07.02.2019 hinsichtlich GOZ 0100 
und 4075 in Höhe von 18,11 € (70 % von 
25,87 €) statt und wies sie im Übrigen ab. 

Serie

Neues aus dem Recht für 
Zahnärzte (Teil 6) 
 
Die Serie „Recht für Zahnärzte“ geht in die sechste Runde. In diesem Beitrag geht es 
um die nachträgliche Begründung nach § 10 Abs. 3 Satz 1 GOZ im Prozess.

 

Prof. Dr. Thomas Ratajczak
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht
Fachanwalt für Sozialrecht
Justitiar des BDIZ EDI

Kanzlei RATAJCZAK & PARTNER mbB
Rechtsanwälte
Berlin ∙ Duisburg ∙ Essen ∙ Freiburg i. Br. ∙ 
Köln ∙ Meißen ∙ München ∙ Sindelfingen

Posener Straße 1
71063 Sindelfingen
Tel.: +49 7031 9505-27
E-Mail: syr@rpmed.de 
(Sybill Ratajczak)
Fax.: +49 7031 9505-99

ratajczak@bdizedi.org
www.rpmed.de
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Verhältnis Beihilferecht –  
Gebührenrecht

BDIZ EDI konkret  | 02.202376

Prothetikschrauber mit 
Drehmoment-Kalibriersystem

Next Level Tissue 
Regeneration

Der NSK Prothetikschrauber iSD900 bietet hohe Sicher heit beim Befes tigen von Halte- bzw. Abut-
ment schrauben. Mit drei Ge schwindigkeiten (15, 20, 25/min) sowie zwischen 10 und 40 Ncm frei 
wählbaren Anzugsmomenten (anwählbar in 1- und 5-Ncm- Schritten) ist er geeignet für alle gän-
gigen Implantatsysteme. Das speziell für diese Anwendung konzipierte Drehmoment-Kali brier-
system stellt dabei sicher, dass stets das exakt erforder liche Drehmoment anliegt. Gegenüber 
herkömmlichen Befestigungs systemen, wie zum Beispiel manuellen Ratschen, bietet der iSD900 
eine deut liche Zeit ersparnis bei gleichzeitig guter Zugänglichkeit. Der Behandler kann sich so auf 
das Wesentliche konzentrieren, nämlich Schrauben ohne Ver kanten zu platzieren. Der iSD900 ist 

leicht und klein wie eine elektrische Zahnbürste; aufgrund seiner Au�  adung durch Induktion 
(d. h. keine Kontakt korrosion an elektrischen 

Kontakten) und seines sterilisierbaren Ver-
längerungs- An-/Aus- Schalters benutzer-
freundlich sowie leicht in der Anwendung.
Für den Betrieb des iSD900 sind handels-
übliche AAA- Akkus geeignet.

PRGF-Endoret® ist eine der vielseitigsten, sichersten, vorhersag- 
und reproduzierbarsten Technologien im Bereich der Gewebe-
regeneration. Es verbessert die Heilung der Weichgewebe und 
führt durch weniger Schmerzen und eine geringere Schwellung 
zu einer deutlich besseren postoperativen Erfahrung für den 
Patienten. Außerdem ermöglicht es eine verbesserte Regenera-
tion der Hartgewebe.

PRGF-Endoret® ist rein autolog, in vier Darreichungsformen (� üs-
sig, Clot, Fibrinmembran, als Bestandteil von Sticky Bone) viel-
seitig anwendbar, unkompliziert in der Herstellung und Hand-
habung und kommt auch weit über den zahnmedizinischen
Bereich hinaus zum Einsatz.

Die Einpatienten-Kits sind mit oder ohne Antikoagulans erhält-
lich und somit optimal in jeden klinischen Ablauf implementier-
bar. Über eine Million Patienten aus mehr als 20 Ländern wurden 
bereits behandelt, ohne dass Nebenwirkungen aufgetreten sind. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.bti-biotechnologyinstitute.de

Kontakt

NSK Europe GmbH
Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

Kontakt

BTI Deutschland GmbH
Tel.: +49 7231 42806-0 
www.bti-biotechnologyinstitute.com

Flüssigkeit

PRGF® mit Biomaterial

Koagulum/Clot

Fibrinmembran

Markt
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Ein Beitrag von Dr. Anthony Bendkowski, Großbritannien

Im folgenden Fall wurde die angestrebte verschraubte Versorgung der Zähne 15 und 16 mit dem DS OmniTaper-Implan-
tatsystem erfolgreich durchgeführt. Dieser Fallbericht ist als Anregung für Zahnärzte und Zahntechniker gedacht 
und stellt nicht notwendigerweise eine Empfehlung von Dentsply Sirona dar.

Einleitung

Die 64-jährige Patientin hatte bereits ein 
stark restauriertes Gebiss. Kürzlich hatte 
sie den zweiten Prämolaren und den obe-
ren rechten ersten Molaren (Zahn 15 und 
16) verloren, was zu einer Freiendsituation 
ohne distale Pfeiler führte. Es wurde eine 
Implantatlösung mit zwei verschraubten 
Einzelkronen auf zwei OmniTaper EV-Im-
plantaten (Dentsply Sirona) vorgeschlagen 
und ein digitaler Workflow mit Primescan 
und Atlantis geplant.

Abb.  1: Die Zähne 15 und 16 waren nicht erhaltungs-

würdig und wurden vor der Implantatbehandlung 

extrahiert. Abb.  2: Panoramaröntgenbild. Ausrei-

chendes Knochenangebot im oberen Seitenzahn-

bereich. Abb.  3: Mukoperiostlappen und Richtungs-

indikatoren in situ. Abb.  4: Insertion eines OmniTaper 

EV-Implantats (ø 3,8 × 11 mm) in Regio 15 mit dem 

TempBase-Eindrehinstrument. Abb.  5: Insertion der 

beiden OmniTaper EV-Implantate mit den vormon-

tierten TempBase-Abutments.

Zwei verschraubte Kronen  
im oberen Seitenzahnbereich

1

2

3 4 5

Fortbildung

Künstliche Intelligenz im Test

ChatGPT besser?
Einer Studie aus den USA zufolge liefert ChatGPT 
in fast acht von zehn Fällen bessere Antworten auf 
Patientenfragen. Die Ausführungen des Chatbots 
seien qualitativ hochwertiger und einfühlsamer, 
meinen Fachleute. Die Untersuchung verglich schrift-
liche Antworten von Ärzten mit denen von ChatGPT 
auf reale Gesundheitsfragen aus einem Online-
forum. Um eine große und vielfältige Stichprobe 
von Gesundheitsfragen und Antworten von Ärzten 
zu erhalten – ohne identi� zierbare persönliche Infor-
mationen –, wandte sich das Team der University 
of California San Diego an das Forum „AskDocs“ 
von Reddit. Die Forschenden untersuchten 195 zu-
fällig ausgewählte Chatverläufe von AskDocs, bei 
denen ein veri� zierter Arzt auf eine öffentliche Frage 
geantwortet hatte. 182 dieser Austausche bestan-
den aus einer einzigen Frage und einer einzigen Ant-
wort. In den verbleibenden 13 Fällen verfassten die 
Ärzte zwei separate Antworten. Das Team stellte 
ChatGPT daraufhin dieselbe Frage und dokumen-
tierte dessen Antwort. Anschließend verglich ein 
Gremium aus drei zugelassenen Gesundheitsfach-
kräften (Pädiatrie, Geriatrie und Innere Medizin) die 
Informationsqualität und die Empathie der verblin-
deten Antworten. Bei knapp 79 Prozent der 585 
Bewertungen zogen die Bewerter die Chatbot-Ant-
wort den ärztlichen Antworten vor. Dabei war der 

Anteil der Antworten mit als „gut“ oder „sehr gut“ 
empfundener Qualität beim Chatbot höher als bei 
Ärzten (Ärzte: 22,1 Prozent; 16,4 bis 28,2 Prozent; 
Chatbot: 78,5 Prozent; 72,3 bis 84,1 Prozent). Gleich-
zeitig bewertete das Gremium die Antworten der 
künstlichen Intelligenz fast zehnmal häu� ger als „em-
pathisch“ oder „sehr empathisch“ als die Antwor-
ten der Ärzte (Ärzte: 4,6 Prozent; 2,1 bis 7,7 Prozent; 
Chatbot: 45,1 Prozent; 38,5 bis 51,8 Prozent).

Quelle: University of California

Europäischer Gesundheitsdatenraum EHDS

Gesundheitssysteme 
interoperabel verbinden

Auf EU-Ebene laufen die Beratungen über den Verordnungsvor-
schlag der Europäischen Kommission zur Schaffung eines Europä-
ischen Gesundheitsdatenraums (European Health Data Space – EHDS)
auf Hochtouren. Ziel des EHDS ist es, die nationalen Gesundheits-
systeme interoperabel zu verbinden, um einen sicheren Transfer von 
Gesundheitsdaten zu ermöglichen. Patienten sollen auf Datenmin-
destsätze EU-weit zugreifen können, z. B. Rezepte, Laborergebnisse, 
Röntgenbilder, Entlassungsberichte, Impfnachweise. Darüber hinaus 
sollen die Gesundheitsdaten im Wege einer sekundären Nutzung 
für die Gesundheitsforschung oder die Politikgestaltung verwendet 
werden dürfen. In einem umfassenden Positionspapier begrüßt die 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) das Vorhaben, allerdings unter 
der Voraussetzung, dass die bisher geltenden Prinzipien der infor-
mationellen Selbstbestimmung, des Datenschutzes und der Daten-
sicherheit gewahrt bleiben.

Zahnärztlichen Praxen dürfe außerdem keine Mehrarbeit entste-
hen – denn Personal sei extrem knapp. Sollten den Praxen Mehr-
kosten entstehen, müssten diese vollumfänglich erstattet werden.

Eine gemeinwohlorientierte Forschung mit Gesundheitsdaten sollte 
ebenfalls möglich sein, sich aber auf strukturierte Daten stützen, 
die zur Beantwortung einer konkreten Fragestellung geeignet und 
mit vertretbarem Aufwand verfügbar sind.

Quelle: Bundeszahnärztekammer
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Das Curriculum des BDIZ EDI an der Uni-
versität Köln zeichnet sich insbesondere 
dadurch aus, dass die Teilnehmer über alle 
acht Module hinweg durch das Kölner 
Team (Prof. Dr. Dr. Zöller, Prof. Dr. Nicke-
nig M.Sc., Priv-Doz. Dr. Dr. Kreppel) be-
gleitet werden. Ein aktuelles Skript zu je-
dem Modul sorgt dafür, dass der soge-
nannte „rote Faden“ nicht verloren geht.

Acht Module

Die Module bauen systematisch aufeinan-
der auf, sodass der Teilnehmer im Verlaufe
des Curriculums vom einfachen Standard-
protokoll bis hin zu 3D-gestützten Aug-
mentationstechniken und aufwendiger 

Implantatprothetik ein komplexes Gesamt-
paket Implantologie für die Praxis erhält.

Damit der Einstieg in die Implantologie 
leicht gemacht wird, werden bewusst 
auch scheinbar selbstverständliche Dinge, 
wie Protokolle, unterschiedliche Implan-
tatsysteme, erforderliche Instrumenten-
sätze, einfache und spezielle Diagnostik, 
implantatprothetische Versorgungskon-
zepte, dargestellt. Die begleitenden Work-
shops ermöglichen das nachfolgende 
implantatchirurgische und -prothetische 
Training. Neben den vorgesehen Live-OPs 
können nach gemeinsamer Vorbereitung 
auch Fälle der Teilnehmer unter deren As-
sistenz von einem Kölner Referenten im 

Rahmen der Live-OP operiert werden.
Zur Ergänzung des Lerneffektes in der 
Gruppe � nden regelmäßig Fallpräsenta-
tionen von Fällen der Teilnehmer statt. 
Gegen Ende des Curriculums werden die 
erlernten Techniken am Humanpräparat 
trainiert.

Die Integration aktuellster Themenberei-
che und Therapiemethoden (3D-gestützte 
Operationen, Knochenaufbereitung mit-
tels Ultraschall, CAD/CAM-Technologien 
zur Knochenregeneration etc.) runden das
Bild des praxisorientierten Curriculums ab.

Zur Abschlussprüfung werden von jedem 
Teilnehmer zwei implantatchirurgische
und/oder implantatprothetische Fälle prä-
sentiert und zur Diskussion gestellt. Die 
Zerti� katübergabe erfolgt im unmittelba-
ren Anschluss zur bestandenen Prüfung.

Curriculum Süd

Aufgrund der großen Nachfrage wird der 
BDIZ EDI, analog zu den Kölner Kursen 
das Curriculum Süd aufbauen. Die Mo-
dule werden identisch zum Kölner Vor-
bild sein. Näheres auf der Internetseite des 
BDIZ EDI unter „Curriculum“.

RED

Jetzt anmelden für Köln – Curriculum Süd startet 2024

Jubiläum: 25. Curriculum Implantologie

Das Curriculum Implantologie des BDIZ EDI ist nicht nur für Einsteiger ein Muss. Der BDIZ EDI bietet regelmäßig, in 
Kooperation mit der Universität zu Köln, einen profunden Grundkurs in die Implantologie an, der mit einem hohen 
Anteil an praktischen Übungen punktet. Eine Besonderheit ist, dass auch Fortbildungsbausteine, die nicht beim BDIZ 
EDI erworben wurden, in das Curriculum des BDIZ EDI integriert werden können, wenn deren Wissenschaftlichkeit 
anerkannt ist. Zum Start des 25. Curriculum im Oktober 2023 kündigt der BDIZ EDI aufgrund der großen Nachfrage 
das Curriculum Süd an, das 2024 in München an den Start gehen wird.

1. Tag – Donnerstag 14.00 Uhr – 20.00 Uhr

2. Tag – Freitag 08.00 Uhr bzw. 09.00 Uhr – 18.00 Uhr

Kursgebühr und Anmeldung

4.500,00 Euro für BDIZ EDI-Mitglieder*

5.800,00 Euro für Nichtmitglieder

Anmeldung: of� ce@bdizedi.org oder im Internet www.bdizedi.org > curriculum

*  Die ermäßigte Gebühr gilt nur in Verbindung mit dem Abschluss einer Mitgliedschaft 

für eine Mindestlaufzeit von mehr als 36 Monaten.

Die Kurse � nden jeweils statt:
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Zielgruppe: Implantologen
Druckauflage:  7.000 Exemplare
Erscheinung:  4 Ausgaben
Format:  210 x 297 mm
Besonderheit:  Herausgeber ist der 

Bundesverband der 
implantologisch tätigen 
Zahnärzte in Europa e.V.

Rubriken:  –  Aktuell
   –  Aktuell Europa
   –  Abrechnung und Recht
   – Fortbildung
   – Events
   – Markt
   – Termine und Mitteilungen

Ausgabe RS* AS* ET* Thematik

1/2025 07.02. 14.02. 14.03. Zahnerhalt und 
Implantologie

2/2025 20.05. 27.05. 27.06. Hart- und Weichgewebs-
management

3/2025 19.08. 26.08. 26.09. Digitalisierung in der 
Zahnmedizin

4/2025 14.10. 21.10. 21.11. Biologisierung in der 
Regenerativen Zahnheil-
kunde

Anzeigen 1/1 1/2 1/3 1/4

Maße
Anschnitt

210 x 297 210 x 148 (quer)
105 x 297 (hoch)

210 x 99 (quer)
70 x 297 (hoch)

210 x 75 
(quer)

Maße
Satz spiegel

175 x 239 175 x 120 (quer)
85 x 239 (hoch)

175 x 80 (quer)
55 x 239 (hoch)

175 x 60 
(quer)

Preis 3.100 EUR 1.890 EUR 1.450 EUR 1.150 EUR

Vorzugsplatzierungen

Umschlagseite 2 3.450 EUR

Umschlagseite 3 3.250 EUR

Umschlagseite 4 3.590 EUR

2/1 Doppelseite, Umschlagseite 2/Seite 3 5.900 EUR

Beilagen (Höchstformat: 200 x 290 mm)

bis 25 g 210 EUR pro Tausend (zzgl. Postgebühren)

über 25 g auf Anfrage

Beikleber (Höchstformat 148 x 105 mm)

Postkarten auf Anfrage

Einhefter (2-seitig)

Papiergewicht bis 115g/m2 2.600 EUR

Einhefter (4-seitig)

Papiergewicht bis 115g/m2 3.150 EUR

1/2
1/3

Termine unter Vorbehalt. Alle Preisangaben gelten für 4c-Anzeigen. Alle 
Preise in EUR zzgl. der gesetz lichen MwSt. Alle Maße in Millimeter. Weitere 
Formate, Werbeformen und Preise auf Anfrage. Die Mediadaten finden Sie 
ebenfalls online unter www.oemus.com/mediadaten.

* RS = Redaktionsschluss, AS = Anzeigenschluss, ET = Erscheinungstermin

Weitere Formate auf Anfrage

   Agenturprovision: 10 % vom Kundennetto. Auf Beilagen und Beikleber sowie Aufschläge gewäh-
ren wir keine Agenturprovision. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird auf den Netto-Rechnungs-
betrag aufgeschlagen.
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